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Abschreibungen und Zuschreibungen - „Wertaufholung“ 
§§ 203, 204 208 UGB; § 6 EStG; Rz 2583-2586 EStR idF Wartungserlass 2009 vom 11.12.2009 

Unternehmensrecht Steuerrecht

Bewertung 

Anschaffungskosten
§ 203 Abs 1 UGB: Gegenstände des Anlagevermögens sind mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um 
Abschreibungen gemäß § 204, anzusetzen. 

Anschaffungskosten
§ 6 Z 2 EStG: Nicht abnutzbares Anlagevermögen … ist mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen. 

Abschreibungen

zwingende Abschreibung bei dauernder Wertminderung
Wahlrecht zur Abschreibung bei nicht dauernder 
Wertminderung
§ 204 Abs 2 UGB: Gegenstände des Anlagevermögens sind bei 
voraussichtlich dauernder Wertminderung ohne Rücksicht darauf, 
ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßig auf den 
niedrigeren Wert abzuschreiben, der ihnen am Abschlussstichtag 
unter Bedachtnahme auf die Nutzungsmöglichkeit im Unter-
nehmen beizulegen ist. Bei Finanzanlagen dürfen solche Ab-
schreibungen auch vorgenommen werden, wenn die Wertmin-
derung voraussichtlich nicht von Dauer ist. 

Wahlrecht zur Abschreibung bei Wertminderung, allerdings 
Maßgeblichkeit der Unternehmensbilanz für die Steuerbilanz für
§ 5-Gewinnermittler 
§ 6 Z 2 EStG: Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser angesetzt werden. 

Aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips ist steuerlich der unternehmensrechtlichen
Vorgansweise zu folgen, § 5 EStG. 

Zuschreibungen

Zuschreibungswahlrecht wird überlagert von 
steuerlichem Zuschreibungsgebot – umgekehrte 
Maßgeblichkeit
§ 208 Abs 1 UGB: Wird bei einem Vermögensgegenstand eine 
Abschreibung gemäß § 204 Abs 2 oder § 207 vorgenommen und 
stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die 
Gründe dafür nicht mehr bestehen, so ist der Betrag dieser Ab-
schreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung 
der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen 
wären, zuzuschreiben.

§ 208 Abs 2 UGB: Von der Zuschreibung gemäß Abs 1 darf
abgesehen werden, wenn ein niedrigerer Wertansatz bei der 
steuerrechtlichen Gewinnermittlung unter der Voraussetzung 
beibehalten werden kann, dass er auch im Jahresabschluss 
beibehalten wird. 

Zuschreibungsgebot, wenn Zuschreibung gemäß § 228 UGB zulässig  
§ 6 Z 13 EStG: Werden nach Maßgabe der unternehmensrechtlichen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss eines 
späteren Wirtschaftsjahres …Anlagegüter … aufgewertet (Zuschreibung), so sind 
diese Zuschreibungen auch für den steuerlichen Wertansatz maßgebend und er-
höhen den steuerlichen Gewinn dieses Jahres. Soweit nach Maßgabe der unter-
nehmensrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eine Zuschreibung 
zulässig ist, hat der Steuerpflichtige bei Anteilen an Körperschaften, die zum Anlage-
vermögen gehören, den höheren Teilwert anzusetzen. Dies hat nur insoweit zu 
erfolgen, als es sich um eine Beteiligung im Sinne des § 228 Abs 1 UGB handelt. 

Das Zuschreibungsgebot hat bisher an den Wegfall der Gründe für die 
seinerzeitige Abschreibung angeknüpft. Ab der Veranlagung 2009 ist eine 
Identität der Gründe nicht Voraussetzung. Maßgeblich sind nicht die 
einzelnen Ursachen des früheren Wertverlustes, sondern der Wertver-
lust an sich. Für die Zuschreibung gelten dieselben Grundsätze wie für die 
seinerzeitige Teilwertabschreibung: Die Wertsteigerung ist (wie die seiner-
zeitige Wertminderung) durch eine Unternehmensbewertung nachzuweisen 
bzw. glaubhaft zu machen. VwGH 22.04.2009, 2007/15/0074, Rz 2584 EStR 
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1.000,-

Beispiel zu Abschreibung und Zuschreibung einer Beteiligung 

Eine GmbH erwirbt eine Beteiligung an einer Elektrohandels-GmbH um 1.000,- im Jahr 1995. Die Elektrohandels-GmbH erzielt über Jahre hindurch Gewinne.
Im Jahr 2004 jedoch eröffnet ein Konkurrent einen Elektromarkt in unmittelbarer Nähe und lockt mit niedrigen Eröffnungspreisen. Die Gewinne der Elektrohan-
dels-GmbH gehen deutlich zurück. Der Konkurrent wird auch in weiterer Folge als Diskonter die Preise drücken, daher ist eine außerplanmäßige Abschreibung 
auf 600,- im Jahr 2004 erforderlich. Im Jahr 2009 kann die Elektrohandels-GmbH aufgrund von Sortimentsverbesserungen sowie deutlichen Kosteneinsparun-
gen wieder höhere Gewinne ausweisen. Aufgrund einer internen Unternehmensbewertung hat die Beteiligung an der Elektrohandels-GmbH einen Wert von 
1.100,-. Eine Zuschreibung der Beteiligung muss vorgenommen werden (obwohl die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung – Konkurrent in der Nähe – 
nach wie vor aufrecht sind). Die Zuschreibung ist durch die historischen Anschaffungskosten begrenzt. 

1.100,-

Anschaffungskosten  Obergrenze: Historische

 Anschaffungskosten 

600,-

Beteiligungserwerb in 1995: 

Buchung:

Beteiligung
an ZMK 1.000,- 

Abschreibungserfordernis in 2004: 

Buchung:

Außerplanmäßige Abschreibung
an Beteiligung 400,- 

Zuschreibungspflicht in 2009: 

Buchung:

Beteiligung
an Erträge aus der Zuschreibung von
Finanzanlagen 400,- 

Exkurs: Beteiligung 
Beteiligungen iSd § 228 Abs 1 UGB sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch eine dauernde Verbindung 
zu diesen Unternehmen zu dienen. Ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht, ist unerheblich. Als Beteiligungen gelten im Zweifel Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die insgesamt 20 % des Nennkapitals dieser Gesellschaft erreichen. 

Beteiligungen an Personengesellschaften gelten unternehmensrechtlich regelmäßig als Beteiligung (§ 228 Abs 2 UGB), steuerlich liegt jedoch eine Mitunter-
nehmerschaft vor. Bewertet wird daher nicht die Beteiligung als solche, sondern der Anteil am Betriebsvermögen der Gesellschaft. Der Bilanzansatz entspricht 
dem jeweiligen steuerlichen Kapitalkonto der Personengesellschaft (Spiegelbildtheorie). 
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